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Durchführungsbestimmungen für die Mannschaftsmeisterschaften 

NÖTV Kreis Süd 2019 
Wesentliche Neuerungen oder Änderungen zu 2018 

 
1. Mannschaftslisten 
Mannschaftslisten ersetzen die Bewerbslisten. Für jede genannte Mannschaft muss eine 
gesonderte Mannschaftsliste (Spielerliste) genannt werden ( siehe 2.2.) 
 
2. Spielberechtigung 

 Spieler dürfen bei mehreren (früher nur 2) Vereinen Mannschaftsmeisterschaft 
spielen. Dabei darf kein Spieler bei zwei Vereinen im gleichen Bewerb 
österreichweit genannt werden. 

 Jeder Spieler darf in maximal 3 Mannschaftslisten eines Bewerbes genannt werden. 
 Die Zuteilung von Spielern zu Mannschaften ändert sich nach dem 15.2. nicht mehr. 
 Nachgenannte Spieler können nur in Mannschaftslisten aufgenommen werden, 

wenn entsprechende Plätze in dieser Mannschaftsliste frei geblieben sind 
(Ausnahme letzte Mannschaft im jeweiligen Bewerb). (siehe 2.2.3.) 

 
3. Wochenaktueller ITN 
Während der laufenden Meisterschaft werden die ITN-Werte wöchentlich am Montag um 
0:00 Uhr auf Zehntel gerundet und eingefroren. Auf Basis dieser wochenaktuellen ITN 
werden die Spieler innerhalb jeder Mannschaftsliste automatisch jeden Montag 0:00 Uhr 
neu gereiht. Die korrekte Aufstellung der Spieler in einer Meisterschaftsbegegnung ergibt 
sich jeweils aus der Reihung der Spieler in der wöchentlich nach ITN-Werten aktualisierten 
Mannschaftsliste. (siehe 2.3.) 
 
4. Kopie des Spielberichtes durch Foto 
Alternativ kann der Gastverein eine Kopie des Spielberichtes per Foto (z.B. mittels 
Smartphone) machen. Dieses Foto dient ebenfalls als Kopie und für die Kontrolle für den 
Gastverein. (siehe 2.12.)  
 
5. Eingabe der Spielberichte 
Die Eingabe der Spielberichte ins Internet (nuLiga) sollte ehebaldigst nach Beendigung 
der Meisterschaftspartie, muss aber spätestens bis 22.00 Uhr am Sonntag der 
Spielwoche durchgeführt werden. Der Gastverein hat die ordnungsgemäße Eingabe bis 
spätestens Montag 22:00 der darauffolgenden Woche zu kontrollieren. (siehe 2.12.) 
 
6. Damen35, Damen45, Damen55 und Damen60 
Damen 35, Damen 45, Damen 55 und Damen 60, die Aufstiegsspiele in die Landesliga 
spielen wollen, müssen sich bei der Mannschaftsnennung deklarieren, ev. bereits im 
Frühjahr Meisterschaft spielen und sind von der Herbstmeisterschaft ausgeschlossen. 
Frühjahrstermine werden vom Wettspielausschuss bekanntgegeben. (siehe 2.15) 
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7. Einzelspiele der Klassen Damen 60, Herren 60, Herren 65, Herren 70, Herren 75 
In den Seniorenklassen Damen 60, Herren 60, Herren 65, Herren 70 und Herren75, wird 
im Einzel anstelle des 3. Satzes ein Match-Tie-Break gespielt wird. (siehe 3.) 
 
8. Rollstuhltennisspieler 
Rollstuhltennisspieler können an der Mannschaftsmeisterschaft des Kreis Süd teilnehmen. 
Für sie kommen auf ihrer Platzhälfte die Rollstuhltennisregeln zur Anwendung. (siehe 4.) 
 
9. Pönalen für die nicht zeitgerechte Eingabe bzw. bei Falschangaben 
Erfolgt keine zeitgerechte Eingabe des Spielberichts wird eine Gebühr von € 50,- je 
Spielbericht in der allgemeinen Klasse und allen Seniorenbewerben, und € 25,-- in den 
Kids- und Jugendbewerben eingehoben. Ebenso kann diese Pönale verhängt werden, 
wenn ein Verein Falschangaben tätigt, die potentiell ITN-relevant sind und diese nicht vor 
Fristablauf korrigiert werden. (siehe 5.5.) 
 
10. Irrtümliche Fehler bei der Interneteingabe der Begegnungen 
Werden bei der Interneteingabe irrtümlich Fehler gemacht und dies an den 
Wettspielausschuss des Kreises per Mail (Kopie des Originalspielberichtes ist 
beizulegen) zur Ausbesserung weitergeleitet wird eine Servicegebühr pro Spielbericht 
von €20,-- vom Kreis eingehoben. Eine Korrektur durch den Wettspielausschuss des 
Kreises wird binnen drei Werktagen garantiert. (siehe 5.6.)  
 
11. Proteste 
Proteste können im Kreis per Mail eingebracht werden. (siehe 6.) 
 
12. Änderungen in den Durchführungsbestimmungen 
Der Wettspielausschuss behält sich das Recht vor, die Durchführungsbestimmungen zu 
ändern. (siehe 7.) 
 
13. Zusätzliche Bearbeitungs- und Versäumnisgebühren 
- Servicegebühr für fehlerhafte Eingaben in das Internet 
  Pro Anlassfall        €   20,00 
- Nicht zeitgerechte Eingabe von Spielberichten ins Internet,  
  je Spielbericht in der allgemeinen Klasse und allen Sen.Bew. €   50,00 
  je Spielbericht in den Kids- und Jugendbewerben   €   25,00 
- Fehlen von notwendigen Geräten, Bällen und Linien 
  bei der Kidsmeisterschaft pro Anlassfall    €   25,00 
 
(siehe Anhang zu DFB 2019) 
 
 
 
14. Bei Unklarheiten gelten im Zweifelsfall nicht die hier zusammenfassenden Formulierungen, sondern die 
vollständigen Formulierungen in den Durchführungsbestimmungen 2019 des Kreis Süd. 


